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Andreas Pigorsch, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht 

und Inhaber der Kanzlei Weidemann & Pigorsch aus Dortmund, 

weiß um die berufsrechtlichen Vorschriften bei einem Vorschuss 

vor Behandlungsbeginn.

BERUFSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN /// Die anhaltende In� a-
tion und Wirtschaftskrise sorgen bei niedergelassenen Zahnärzten 
zunehmend für ökonomische Planungsunsicherheit. Umso mehr 
entsteht bei Praxisinhabern der Wunsch, � nanzielle Risiken zu mi-
nimieren, indem das Honorar am besten bereits vor Behandlungs-
beginn auf dem Praxiskonto zur Verfügung steht. Neue, innovative 
Finanzierungslösungen, wie der dent.apart-Zahnkredit für Patien-
ten, scheinen da sehr willkommen zu sein, weil der im HKP ge-
nannte Geldbetrag bereits vor Behandlungsbeginn an die Praxis 
ausgezahlt wird. Nur: Ist das berufsrechtlich zu beanstanden? 

Medizinische Exklusiv-Zahncreme mit Natur-Perl-System

Dr. Liebe Nachf. GmbH & Co. KG 
D-70746 Leinfelden-Echterdingen
www.pearls-dents.de/zahnaerzte
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Hocheffektiv und ultrasanft – 
die neue Pearls & Dents

Jetzt weiter optimiert:
➜  ohne Titandioxid: Natürlichkeit, die man sehen kann

➜  hocheffektive Reinigung: 86,6 % weniger Plaque 1

➜  ultrasanfte Zahnpfl ege: RDA 28 2

➜  optimaler Kariesschutz mit 
       Doppel-Fluorid-System 1.450 ppmF

➜  100 % biologisch abbaubares 
       Natur-Perl-System

Besonders geeignet
➜  bei erhöhter Belagsbildung (Kaffee, Tee, Nikotin, Rotwein) und für Spangenträger

Hocheffektiv und ultrasanft – 
die neue Pearls & Dents

Jetzt weiter optimiert:
➜  ohne Titandioxid: 

➜  

➜  

➜  
       Doppel-Fluorid-System 

➜  

       Natur-Perl-System

Jetzt weiter optimiert:
  ohne Titandioxid: Natürlichkeit, die man sehen kann

hocheffektive Reinigung: 86,6 % weniger Plaque

ultrasanfte Zahnpfl ege: RDA 28 2

optimaler Kariesschutz mit 
       Doppel-Fluorid-System 1.450 ppmF

100 % biologisch abbaubares 
       Natur-Perl-System

Kostenlose Proben anfordern unter: bestellung@pearls-dents.de, Betreff: „ZWP“

Ein Beitrag von Wolfgang J. Lihl

DER ZAHNARZT 
ALS UNTERNEHMER                  TEIL 3
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Bild: © Zamurovic Brothers – stock.adobe.com

Infos zum Autor

Neuer Weg zur Liquiditätssicherung

Der dent.apart-Zahnkredit wird vom Patienten in der Höhe des HKP-Betrags 
direkt auf www.dentapart.de/zahnkredit beantragt und im Genehmigungsfall 
umgehend auf das Praxiskonto ausgezahlt – also bereits vor Behandlungs-
beginn. 

ZAHNKREDIT
VORTEILE für 
den Zahnarzt

1  Sofortige Liquidität

2  100%ige � nanzielle Sicherheit

3  Keine Forderungsverluste

4  Kein Mahnwesen

5  Keine (Factoring-)Kosten

Informationen unter: www.dentapart.de/zahnkredit 

sowie: www.dentapart.de/zahnarzt
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Medizinische Exklusiv-Zahncreme mit Natur-Perl-System

Dr. Liebe Nachf. GmbH & Co. KG 
D-70746 Leinfelden-Echterdingen
www.pearls-dents.de/zahnaerzte
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Hocheffektiv und ultrasanft – 
die neue Pearls & Dents

Jetzt weiter optimiert:
➜  ohne Titandioxid: Natürlichkeit, die man sehen kann

➜  hocheffektive Reinigung: 86,6 % weniger Plaque 1

➜  ultrasanfte Zahnpfl ege: RDA 28 2

➜  optimaler Kariesschutz mit 
       Doppel-Fluorid-System 1.450 ppmF

➜  100 % biologisch abbaubares 
       Natur-Perl-System

Besonders geeignet
➜  bei erhöhter Belagsbildung (Kaffee, Tee, Nikotin, Rotwein) und für Spangenträger

Hocheffektiv und ultrasanft – 
die neue Pearls & Dents

Jetzt weiter optimiert:
➜  ohne Titandioxid: 

➜  
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➜  
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➜  

       Natur-Perl-System

Jetzt weiter optimiert:
  ohne Titandioxid: Natürlichkeit, die man sehen kann

hocheffektive Reinigung: 86,6 % weniger Plaque

ultrasanfte Zahnpfl ege: RDA 28 2

optimaler Kariesschutz mit 
       Doppel-Fluorid-System 1.450 ppmF

100 % biologisch abbaubares 
       Natur-Perl-System

Kostenlose Proben anfordern unter: bestellung@pearls-dents.de, Betreff: „ZWP“
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1  Sofortige Liquidität

2  100%ige � nanzielle Sicherheit

3  Keine Forderungsverluste

4  Kein Mahnwesen

5  Keine (Factoring-)Kosten

So erfreulich dieser innovative Lösungsweg ist, so soll im Folgen-
den zur Sicherheit untersucht werden, ob diesem einfachen und für 
die Praxis kostenlosen Lösungsweg zur Liquiditätssicherung mög-
licherweise der zahnärztliche Berufsweg entgegensteht.

Der Zahnkredit als Vorschusszahlung

„Jedes Ding hat zwei Seiten“, sagt der Volksmund. Nicht selten ist 
mit der Kehrseite ein negativer Aspekt gemeint – zu überlegen ist 
also, ob bei einem Patientenzahnkredit als Vorschusszahlung ein 
solcher kritischer Aspekt, also ein „Haken an der Sache“, vorliegt. 
Einerseits wird es wohl kaum einen Zahnarztunternehmer geben, 
der sich nicht über einen Geldzufluss vor Behandlungsbeginn 
freuen würde; die zuvor genannten fünf betriebswirtschaftlichen 
Gründe sprechen schließlich für sich. Andererseits kann bei Pra-
xisinhabern die Frage aufkommen: Ist ein solcher Vorab-Geld-
zufluss – also ein Vorschuss vor Behandlungsbeginn – eigentlich 
mit den berufsrechtlichen Vorschriften zu vereinbaren? Dabei ist 
im Folgenden die hier gegenständliche Vorschusszahlung per  
dent.apart-Patienten-Zahnkredit von der Berechtigung des Zahn-
arztes abzugrenzen, für seine zahnärztlichen Leistungen vom Pa-
tienten einen Vorschuss zu verlangen.

„[…] nach Auffassung der Vereinigung 

Zahnärzte für Niedersachsen e.V. (ZfN) ist 

die Vereinbarung eines Vorschusses auf das 

zahnärztliche Honorar grundsätzlich an-

erkannt. Dies muss erst recht dann gelten, 

wenn der Patient freiwillig und ohne Verlan-

gen des Zahnarztes die Vorauszahlung des 

Betrags – zum Beispiel mithilfe eines Finanz-

dienstleisters – anbietet, der sich aus dem 

Kostenvoranschlag ergibt.“

„[…] nach Auffassung der Vereinigung „[…] nach Auffassung der Vereinigung 

Zahnärzte für Niedersachsen e.V. (ZfN) ist Zahnärzte für Niedersachsen e.V. (ZfN) ist 
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Zahnärztliche Vorschussanforderung vs. 

patientenseitig freiwilliger Vorauszahlung

Hierzu führt Andreas Pigorsch, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht 
und Inhaber der renommierten Kanzlei Weidemann & Pigorsch, Dortmund, im 
Einzelnen Folgendes aus:

„Für die immer wieder diskutierte Frage der Vorschussberech tigung des 

Zahnarztes im Hinblick auf seine zahnärztlichen Leistungen ist § 10 GOZ zu 

beachten: ‚1) Die Vergütung wird fällig, wenn dem Zahlungspflichtigen eine 

dieser Verordnung entsprechende Rechnung nach der Anlage 2 erteilt worden 

ist […].‘ Für die Vorschussberechtigung seiner Leistungen als Zahnarzt stellt 

§ 10 GOZ die Zentralnorm dar. In dieser Norm sind im weiteren Verlauf die 

 Fälligkeitsvoraussetzungen der Vergütung beschrieben, insbesondere auch 

die einzelnen Bausteine, die die Rechnung des Zahnarztes enthalten muss.

Ein unmittelbares ausdrückliches Verbot, eine Vorschusszahlung – also vor 

Behandlungsende bzw. vor Rechnungsstellung – zu verlangen, ergibt sich aus 

dieser Norm nicht, was dazu geführt hat, dass die Kommentarliteratur den 

Rückschluss zieht, dass, wenn es ein Verbot des Vorschusses gäbe, dieses 

ausdrücklich in der vorliegenden Bestimmung normiert sein müsste.

Mit diesem Problemkreis hat sich bereits das Landgericht Münster in seiner 

Entscheidung vom 13.7.2016, Aktenzeichen 12 O 359/15 sowie in zweiter In-

stanz das Oberlandesgericht Hamm in seiner Entscheidung vom 15.11.2018, 

Aktenzeichen 4 O 145/16 beschäftigt. In beiden Entscheidungen haben die 

 Gerichte grundsätzlich eine Vereinbarung, wonach der Patient das gesamte 

Honorar als Verpflichtung im Rahmen von vorformulierten Vertragsbedingun-

gen (sog. Allgemeine Geschäftsbedingungen) als Vorschuss zahlen soll, als 

unzulässig und wettbewerbswidrig eingestuft.

Hiervon dürfte die Konstellation zu unterscheiden sein, in deren Rahmen die 

Auszahlung eines Patienten-Zahnkredits an den Zahnarzt auf Veranlassung 

des Patienten, mithin im Rahmen eines Initiativrechts des Patienten, als Mög-

lichkeit einer freiwilligen Vorschusszahlung, ausgestaltet ist. Gemessen an 

den oben angeführten Entscheidungen dürfte eine solche Konstellation nicht 

zu beanstanden sein, denn der Patient übt sein Recht auf Zahlung des Vor-

schusses freiwillig aus. Die Annahme eines solchen Angebots durch den 

Zahnarzt dürfte indes berufsrechtlich nicht zu beanstanden sein. Eine solche 

Vorgehensweise beinhaltet also sowohl für den Behandler als auch für den 

Patienten Vorteile, zumal auch nach Auffassung der Vereinigung 

Zahnärzte für Niedersachsen e.V. die Vereinbarung eines Vor-

schusses auf das zahnärztliche Honorar grundsätzlich an-

erkannt ist. Dies muss erst recht dann gelten, wenn der 

Patient freiwillig und ohne Verlangen des Zahnarztes  

die Vorauszahlung des Betrags – z. B. mithilfe eines 

Finanzdienstleisters – anbietet, der sich aus dem 

Kostenvoranschlag ergibt.“

INFORMATION ///

dent.apart
Einfach bessere Zähne GmbH
Tel.: +49 231 586886-0
info@dentapart.de

DER ZAHNARZT 
ALS UNTERNEHMER                  TEIL 2
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schusses freiwillig aus. Die Annahme eines solchen Angebots durch den schusses freiwillig aus. Die Annahme eines solchen Angebots durch den 

Zahnarzt dürfte indes berufsrechtlich nicht zu beanstanden sein. Eine solche Zahnarzt dürfte indes berufsrechtlich nicht zu beanstanden sein. Eine solche 

Vorgehensweise beinhaltet also sowohl für den Behandler als auch für den Vorgehensweise beinhaltet also sowohl für den Behandler als auch für den 

Patienten Vorteile, zumal auch nach Auffassung der Vereinigung Patienten Vorteile, zumal auch nach Auffassung der Vereinigung 

Zahnärzte für Niedersachsen e.V. die Vereinbarung eines Vor-Zahnärzte für Niedersachsen e.V. die Vereinbarung eines Vor-

schusses auf das zahnärztliche Honorar grundsätzlich an-schusses auf das zahnärztliche Honorar grundsätzlich an-

erkannt ist. Dies muss erst recht dann gelten, wenn der erkannt ist. Dies muss erst recht dann gelten, wenn der 

Patient freiwillig und ohne Verlangen des Zahnarztes  Patient freiwillig und ohne Verlangen des Zahnarztes  

die Vorauszahlung des Betrags – z. B. mithilfe eines 

Finanzdienstleisters – anbietet, der sich aus dem 

Kostenvoranschlag ergibt.“

INFORMATION ///

dent.apart
Einfach bessere Zähne GmbH
Tel.: +49 231 586886-0
info@dentapart.de

Win-win-Situation 

für Zahnarzt und Patient

Vor dem geschilderten Hintergrund besteht ein 
zusätzlicher und wesentlicher Vorteil für den 
Zahnarzt darin, dass das Vertragsverhältnis beim 
dent.apart-Zahnkredit ausschließlich zwischen 
dem Patienten und dem Kreditgeber zustande 
kommt. Der Zahnarzt bleibt hier, im Gegensatz 
zum Factoring, als Vertragspartei vollständig 
außen vor, erhält aber dennoch erhebliche öko-
nomische Vorteile: Durch den direkten, bereits  
vor Behandlungsbeginn erfolgenden Geldeingang 
entfällt das Risiko des Forderungsausfalls sowie 
das Führen eines Mahnwesens vollständig. Zu-
gleich erhöhen sich Liquidität und Gewinn, denn 
durch die auf dem Praxiskonto sofort zur Ver-
fügung stehenden Geldeingänge wird dement-
sprechend auch die Inanspruchnahme der teuren 
Hausbankkreditlinie reduziert.

dent.apart-Geschäftsführer Wolfgang J. Lihl 
hierzu: „Schneller und kostengünstiger als 

durch den Einsatz des volldigitalen Patienten- 
Zahnkredits kann der Zahnarzt nicht an sein Ho-
norar kommen.“

Hier geht‘s zum Interview mit dem 

Ethiker Dr. Dr. Michael Rasche.



Ihr persönlicher

20,00€*Gutschein:

GT129YAZ

* Gutscheincode 20,00 € inkl. MwSt. einlösbar ab einem Nettoeinkaufswert von 500,00 €. Der Gutscheincode ist nicht mit anderen Gutscheincodes 

kombinierbar und nur einmal je Account einlösbar. Geben Sie den Code im Warenkorb unter www.netdental.de ein, und die 20,00 € werden automatisch 

abgezogen. Der Gutscheincode ist vom 16.11. bis 17.11.23 für Sie gültig. Bitte beachten Sie unsere Kennzeichnung am Produkt im Onlineshop.
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vom 16.11. bis 17.11.2023 unter www.netdental.de.
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